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Die  (Ohn-)Macht  der  Amts-

ärztinnen und -ärzte

Amtsärztinnen und -ärzte sind die bei den Sa-
nitätsbehörden  hauptberuflich  tätigen  Ärztin-
nen  und  -ärzte,  welche  laut  Ärztegesetz  be-
hördliche Aufgaben zu vollziehen haben. Die-
sen Auftrag erfüllen sie in erster Linie als medi-
zinische Amtssachverständige,  deren Funktion
darin besteht, bei Bedarf zu – von der Behörde
bearbeiteten  –  Sachverhalten  gesundheitsbe-
zogene Gutachten abzugeben.  Da die rechts-
verbindliche hoheitliche Erledigung eines Ver-
waltungsverfahrens jedoch der jeweils zustän-
digen Behörde obliegt, beschränkt sich die ge-
setzlich vorgesehene Macht der Amtsärztinnen
und -ärzte auf  deren fachliche  Expertise und
den sich daraus – gegenüber den zu begutach-
tenden  Personen  –  ergebenden  Wissensvor-
sprung.
Der Umstand, dass dennoch oftmals Eindruck
von einer besonderen „Macht“ der Amtsärztin-
nen  und  -ärzte  entsteht,  lässt  sich  auf  ver-
schiedene  Gründe  zurückführen:  So  sind  die
BürgerInnen bei einer amtsärztlichen Untersu-
chung nicht wie sonst üblich mit einer Behand-
lungs-  sondern  mit  einer  Begutachtungssitu-
ation  konfrontiert,  in  der  die  Gesundheit  der
Bevölkerung  Vorrang  vor  individuellen  Wün-
schen hat. Dazu kommt noch, dass die Kennt-
nis  von  medizinischen  Umständen aus  einem
Verfahren unter Umständen die Begutachtung
in einem anderen Verfahren beeinflussen oder
sich die Notwendigkeit ergeben könnte, erlang-
te Kenntnisse an die Behörde zu melden, wel-
che  dann  ein  weiteres  Verfahren  einleiten
könnte/müsste.  Schließlich kann es auch vor-
kommen, dass die amtsärztliche Untersuchung
behördlicherseits  als  Disziplinierungsmaßnah-
me eingesetzt oder das Gutachten der/s amts-
ärztlichen  Sachverständlichen  als  Ursache  für
den  „unangenehmen“  Ausgang  eines  Verfah-
rens dargestellt wird.

Zur Person:
Amtsarzt in der Landessanitätsdirektion Steier-
mark, Eintritt in den Öffentlichen Gesundheits-
dienst (ÖGD) im Jahre 2003, seit 2005 Mitglied
der  Österreichweiten  Steuerungsgruppe  zur
ÖGD–Reform  sowie  Mitarbeit  in  den  Arbeits-
gruppen  zum  ÖGD–Aufgabenkatalog  und  zur
(amtsärztlichen) Ausbildung.
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